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Einheitliche Präambel aller Fachgebiete 

 
Turnen, Bewegung und die Sportspiele sind das vielseitige Angebot des Fachverbandes 

unter Einbeziehung sportfachlicher und musisch-kultureller Aktivitäten für Menschen jeden 

Lebensalters und Geschlechts. Die Gestaltung des Spiel- und Übungsbetriebes im Verein 

bleibt wesentliche Aufgabe. Wettkämpfe und Wettbewerbe gehören dazu. 

Das Technische Komitee im WTB, nachstehend TK genannt, sieht sich dem von Friedrich 

Ludwig Jahn begründeten deutschen Turnen verpflichtet. Das TK ist die sportliche 

Fachvertretung im WTB für die von ihm vertretenen Sportarten und nimmt seine Aufgaben in 

den Bereichen GYMWELT und TURNEN wahr. Träger des turnerischen Angebotes sind die 

Vereine im jeweiligen TK im WTB. Sinnvolle Freizeitgestaltung und sportliche Betätigung 

stehen dabei in einem, auf das Wohlergehen der Menschen abgestimmten, Zusammenhang. 

Die Mitgestaltung verantwortlicher Gemeinschaft und ihr Erleben ergänzt das übliche 

Bewegungsangebot im Spiel-, Übungs- und Wettkampfbetrieb. 

 
Im Folgenden verwenden wir Begriffe in gendertypischer Form und berücksichtigen dabei weder eine 

Unterscheidung der männlichen oder der weiblichen noch einer neutralen bzw. zusammenfassenden 

(z.B. Geschlecht: x) Klassifizierung. 

Der Bereich Inklusion wird sowohl im WTB als auch in den TKs als Selbstverständlichkeit in unseren 

Sportarten, unseren Vereinen und unter unseren Sportlern angesehen und so in allen Bereichen 

gelebt. 

 
Beschlossen vom Präsidium des WTB am 9. September 2020 
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1. Ziele und Aufgaben des Fachgebietes 

 
Der Fachbereich besteht aus den Teildisziplinen, Sprint, Mittel, Lang, Staffel und 

Mannschaft. 

 
Er umfasst den Wettkampfsport und den Breitensport in allen Altersklassen, beginnend bei 

den Schülern und endet in den hohen Altersklassen. Der Orientierungslauf ist geeignet für 

jedes sportliche Niveau und für jeden Anspruch. 

 
Ziel ist die Förderung, Umsetzung und die Weiterentwicklung der sportlichen Aktivitäten im 

Orientierungslauf im Wettkampfsport und besonders im Breitensport. 

 
Das Fachgebiet hat Sorge zu tragen den Orientierungslauf weiter zu entwickeln sowie im 

Wettkampfsport die Wettkämpfe, im Besonderen Wertungsläufe für die Rangliste und die 

Meisterschaften in den verschiedenen Teilbereichen durchzuführen. Des Weiteren 

organisiert der Fachbereich die Aus- und Weiterbildung in den Bereichen Organisation, 

Kartierung, Bahnlegung und Wettkampfdurchführung. Die Entwicklung und die Ziele des D- 

Kaders werden durch das Technische Komitee, im folgenden TK, gesteuert und koordiniert. 

 
Der TK-OL ist verantwortlich für die Planung und Durchführung der laufenden fachlichen und 

organisatorischen Aufgaben des Weiteren für die Festlegung des Wettkampfprogramms, der 

Planung von Kursen und Weiterbildungsseminaren sowie für die Schaffung der 

Voraussetzungen für Schulungen und der Betreuung der Kadermitglieder und Trainer, 

Kampfrichter und interessierte Orientierungsläufer. 

 

 
2. Verwaltung des Fachgebietes 

 
2.1. Die Verwaltung des Fachgebietes erfolgt gemäß der Satzung und den 

Ordnungen des Westfälischen Turnerbundes e.V. (WTB). 

 
2.2. Das Fachgebiet hat ein TK eingerichtet. Der TK hält in der Regel zwei Sitzungen im 

Jahr ab. Einmal im Jahr werden die Gaufachwarte dazu eingeladen. 

 
2.3. Die jeweiligen Protokolle werden dem WTB zugeführt. 

 

 
3. Zusammensetzung des TK-Orientierungslauf 

 
Das Technische Komitee setzt sich zusammen aus: 

1. der TK-Vorsitzende 

2. Beauftragter für das Wettkampfwesen 

3. Beauftragter für das Kartenwesen 

4. Beauftragter für Aus- und Weiterbildung 

5. Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit 

6. Beauftragter für Breitensport 

7. Landesjugendfachwart 

8. Beauftragter der Westfälischen Turnerjugend (wtj) 
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4. Wahl bzw. Berufung des TK Orientierungslauf 
 
4.1. Die Mitglieder des TK Orientierungslauf (außer 3.7. und 3.8.) werden durch die 

Fachtagung Orientierungslauf gewählt. Wahlberechtigt sind die Gaufachwarte und 

soweit in den Gauen nicht besetzt, durch jeweils einen gemeinsamen Vertreter aller 

Vereine des jeweiligen nicht mit einem Gaufachwart besetzten Turngaus. 

 
4.2. Der TK-Vorsitzende wird durch den Hauptausschuss des WTB bestätigt. Die 

Mitglieder des TK wählen aus Ihrer Mitte den Stellvertreter des Vorsitzenden. 

 
4.3. Der Landesjugendfachwart wird vom TK Orientierungslauf vorgeschlagen und von der 

Vollversammlung der wtj gewählt. 

Der Beauftragte der wtj wird vom wtj-Vorstand entsendet. 

Näheres regelt die zum jeweiligen Zeitpunkt gültige Jugendordnung der wtj. 
 
4.4. Die Mitglieder des TK Orientierungslauf (außer 3.7. und 3.8.) werden für die Dauer 

von vier Jahren gewählt bzw. berufen. Mitglieder des TK können bei Bedarf 

Arbeitsgruppen mit Fachkräften in ihren Bereichen einberufen, die Sie in 

Teilbereichen ihrer Aufgabengebiete unterstützen bzw. beraten. 

 
4.5. Das TK Orientierungslauf wird durch ein Mitglied in dem folgenden 

Präsidialausschuss des WTB vertreten: 

- Präsidialausschuss TURNEN 

 

5. Aufgaben der Mitglieder des TK 

 
5.1. Der TK-Vorsitzende ist verantwortlich für die folgenden Tätigkeiten: 

- Koordinierung der Aufgaben Mitglieder des Fachausschusses 

- Vertretung des Fachgebietes bei den Organen, Gremien und den einzelnen 

WTB-Gliederungen 

- Vertretung des Fachgebietes für den WTB bei nationalen Tagungen und 

Veranstaltungen im DTB 

- Vorbereitung und Leitung des der Tagungen des Landesfachausschusses sowie 

der Landestagungen 

 
5.2. Der stellvertretende TK-Vorsitzende übernimmt die Vertretung der TK-Vorsitzenden 

bei dessen Verhinderungsfall 

 
5.3. Der Beauftragte für Wettkampfwesen ist zuständig für: 

- Erstellung der Jahreswettkampfplanung 

- Beobachtung und Unterstützung bei der Durchführung der geplanten Wettkämpfe 

in Zusammenarbeit mit dem TK-Vorsitzenden 

- Unterstützung und Begleitung aller Wettkämpfe auf nationaler Ebene die durch 

WTB-Vereine ausgerichtet werden 

- Erstellung und Fortschreibung der Wettkampfordnung 

 
5.4. Der Beauftragte für das Kartenwesen ist verantwortlich für: 

- Kontrolle der Einhaltung von Kartennormen sowie Korrektur und Unterstützung 

bei der Umsetzung einer Kartenerstellung 

- Führung der Kartendatei und -statistik 
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5.5. Der Beauftragte für Aus- und Weiterbildung sorgt für: 

- Erstellung der Jahresplanung an Bildungsveranstaltungen 

- Durchführung der geplanten Schulungen sowie Lehrgängen in Zusammenarbeit 

mit der TK-Vorsitzenden 

 
5.6. Der Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit ist verantwortlich für: 

- Berichterstattung über Veranstaltungen des Fachgebiets im WTB 

- Zusammenarbeit mit dem Landespressewart 

- Sammeln und Auswerten der eingehenden Daten und Informationen über das 

Fachgebiet sowie Weitergabe der wichtigen Informationen an die 

entsprechenden Fachgremien und interessierten Personen 

- Erstellung und Führung der Landesrangliste 
 
5.7. Der Landesjugendfachwart ist zuständig für: 

- Vertretung der Kinder und Jugendlichen 

- Vertretung der Interessen der wtj im Fachgebiet 

- Vertretung der Interessen des Fachgebietes in den Gremien der wtj 

- Beteiligung in der Lehrarbeit der wtj 

- Mitarbeit in Projekten der wtj die den Bereich des Fachgebietes betreffen 
 

 

6. Kooperation mit dem TK-RTB 

 
- Das TK-OL im WTB arbeitet in enger Kooperation mit dem TK-OL im RTB 

zusammen. 

- Es gilt eine gemeinsame gleichlautende Wettkampfordnung für beide TK-OL. 

- Es gibt nur gemeinsame NRW-Meisterschaften, reine WTB-Meisterschaften 

entfallen ersatzlos. 

- Klasseneinteilung und Meisterschaften sind in den Wettkampfbestimmungen OL 

des WTB und RTB hinterlegt 

 

 

7. Inkrafttreten der Fachgebietsordnung 
 

Die Fachgebietsordnung tritt mit der Annahme durch den Hauptausschuss des 

Westfälischen Turnerbundes bzw. durch die Mitgliederversammlung des 

Westfälischen Turnerbundes in Kraft. Die Gültigkeit besteht bis die 

Fachgebietsordnung durch Ergänzungen bzw. Änderungen überarbeitet wird, oder 

durch Veränderung der Rahmenbedingungen als nicht mehr gültig erklärt werden 

muss. 

 
 
 
Hamm 05.12.2020 


